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Mein Zeichen (bitte angeben)  Münster, 22.02.2021 
52.01.0010  

Freizeit- und Amateursport auf und in öffentlichen und privaten 
Sportaußen- und Freiluftanlagen in Münster 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Wirkung vom heutigen Tage ist eine neue Coronaschutzverordnung in 
Kraft getreten. 
Gerne informiere ich Sie über die für den Sport relevanten Regelungen 
dieser Verordnung. 
 
Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und 
privaten Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern und ähnlichen 
Einrichtungen ist weiterhin unzulässig. Das bedeutet u.a, dass der 
organisierte Sportbetrieb der Vereine derzeit nicht stattfinden kann. 
 
Zulässig ist seit heute jedoch wieder folgender Sport: 
● Sport allein, zu zweit oder ausschließlich mit Personen des eigenen 
Hausstandes auf Sportanlagen unter freiem Himmel einschließlich der 
sportlichen Ausbildung im Einzelunterricht. 
 

Beispiele: 
Erlaubt: Tennis-Einzel, Tennis-Doppel (Personen aus einem 
Hausstand), Tischtennis, Tischtennis-Doppel (Personen aus einem 
Hausstand), Lauftraining allein oder zu zweit mit festem/fester 
Partner/-in, Ballspiel mit mehreren Personen eines Hausstandes, 
Balltraining zu zweit mit einem festen Partner/-in, 
Kampfsporttraining mit einem festen Partner/-in, Golf zu zweit. 
Nicht erlaubt: Anleitung einer Gymnastikgruppe (unabhängig vom 
Abstand der Personen untereinander), Mannschafts-
/Gruppentraining Ballsport, Paartraining Ballsport mit wechselnden 
Partner/-innen. 
Bitte beachten Sie: die Aufteilung z.B. einer Fußballmannschaft in 
mehrere Zweiergruppen, die zeitgleich unter Anleitung trainieren, 
ist nicht zulässig. Dies fiele unter den Freizeitsportbetrieb, der 
weiterhin nicht zulässig ist. 
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● Wettbewerbe in Profiligen und Wettbewerbe im Berufsreitsport (unter 
Auflagen, ohne Zuschauer), das Training von Berufssportlern und 
Berufssportlerinnen 
 
● Sportunterricht der Schulen und die entsprechenden Prüfungen und 
Prüfungsvorbereitungen; sportpraktische Übungen im Rahmen von 
Studiengängen 
 
● Das Training der offiziell gelisteten Sportlerinnen und Sportler der 
Bundes- und Landeskader in den olympischen, paralympischen, 
deaflympischen und nicht-olympischen Sportarten an den nordrhein-
westfälischen Bundesstützpunkten, Landesleistungsstützpunkten und an 
verbandszertifizierten Nachwuchsleistungszentren 
 
● Das Bewegen von Pferden aus Tierschutzgründen im zwingend 
erforderlichen Umfang auch in geschlossenen Räumlichkeiten von Sportan-
lagen. Sport- und trainingsbezogene Übungen sind dabei untersagt. 
 
Sanitäre Anlagen 
Die Nutzung von Umkleiden und Duschen ist untersagt. Es dürfen lediglich 
die Toiletten einer Sportanlage genutzt werden. 
 
Verantwortlichkeit für die Einhaltung der Vorgaben der 
Coronaschutzverordnung 
Laut Verordnung „haben [die für die Einrichtung Verantwortlichen] den 
Zugang zu der Einrichtung so zu beschränken, dass unzulässige 
Nutzungen ausgeschlossen sind und die Einhaltung der Mindestabstände 
gewährleistet ist.“ 
In der Praxis kann das bedeuten, dass bei überlassenen Sportanlagen der 
zuständige Verein die Sportanlage (temporär) verschließen muss, sofern er 
die Einhaltung der Vorgaben nicht sicherstellen kann. 
 
Mund-Nasen-Bedeckung 
Bitte beachten Sie, dass in Ergänzung der Coronaschutzverordnung auf 
den städtischen Sportaußenanlagen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung besteht. Die Bedeckung darf nur zur Ausübung des 
Sports abgenommen werden. Auf allen Verkehrsflächen und 
Toilettenbereichen muss hingegen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen 
werden. 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Imsieke, Tel.: 492-5214 
oder per E-Mail an: imsieke@stadt-muenster.de. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
Kerstin Dewaldt 
Leiterin des Sportamtes 
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